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Öffentliche Bekanntmachung vom 20.04.2022 

 

BEKANNTMACHUNG 
Wasserrechtliches Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren gem. §§ 8 ff. WHG für 
die Entnahme von Grundwasser durch die Currenta GmbH & Co.OHG für den 
Werksbereich des Chemparks Leverkusen - Az.: 54.1-1.2-(12.0) -12 Hü 

Die Firma Currenta GmbH & Co.OHG (Antragstellerin) hat gemäß den §§ 8 ff. des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung und 
hilfsweise einer gehobenen Erlaubnis, bzw. Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser 
beantragt, um es für die Betriebs- und Trinkwasserversorgung des Chemparks Leverkusen 
(Werksbereichs) zu verwenden. 

Beantragt wird die Entnahme von Grundwasser in einer Menge von maximal 13.250 m³/h, 
315.800 m³/d und 74.940.000 m³/a.  

Die Förderung des Grundwassers erfolgt aus den vorhandenen Brunnen der nachfolgend 
aufgeführten Brunnenketten und Einzelbrunnen, jeweils mit Grundstückangabe:  

− Wasserwerk III (Gemarkung Wiesdorf, Flur 16, Nr. 42 und 62),  
− Wasserwerk IV (Gemarkung Stammheim-Flittard, Flur 47, Nr. 1437 und Nr. 1402);  
− Nordkette (Gemarkung Wiesdorf, Flur 15, Nr. 315);  
− Mittel- und Südkette (Gemarkung Wiesdorf, Flur 15, Flurstück 315 und Gemarkung 

Stammheim-Flittard, Flur 44, Flurstück 1520)  
− Westkette (Gemarkung Wiesdorf, Flur 15, Nr. 314, und Gemarkung Stammheim-

Flittard, Flur 44, Nr. 1359)   
− Werthkette 1 ("Äußere Werthkette") (Gemarkung Stammheim-Flittard, Flur 44, Nr. 1063 

und 1359)  
− Werthkette 2 ("Innere Werthkette") (Gemarkung Stammheim-Flittard, Flur 44, Nr. 1359) 
− Horizontalfilterbrunnen T 22 (Gemarkung Wiesdorf, Flur 15, Nr. 344) 
− Sicherungsbrunnen Nordbereich (Gemarkung Wiesdorf, Flur 11, Nr. 315 und Flur 15, 

Nr. 346, Nr. 344 und Nr. 269) 

Für die Förderung von Grundwasser von mehr als 10 Mio. m³/a besteht nach § 6 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und der Nr. 13.3.1 der Anlage 1 
zum UVPG die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Für die 
beantragte Grundwasserförderung hat die Antragstellerin daher einen Bericht zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht gemäß § 16 UVPG) 
vorgelegt. Der UVP-Bericht beinhaltet eine allgemein verständliche, nicht technische 
Zusammenfassung zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. 
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Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt im Rahmen des Bewilligungs- 
und Erlaubnisverfahrens unter Berücksichtigung der Bewertung der bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellten Umweltauswirkungen des Vorhabens. Durch die 
Offenlage der Unterlagen erfolgt gleichzeitig die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG. Gemäß § 20 UVPG werden 
die Unterlagen parallel im zentralen UVP-Internetportal (UVP Verbund 
Umweltverträglichkeitsprüfungen der Länder; www.uvp-verbund.de) veröffentlicht. 

Die Antragstellerin hat die nachfolgend genannten Unterlagen vorgelegt, die 
umweltbezogene Auswirkungen auf die Schutzgüter im Sinne des § 2 Abs. 1 UVPG sowie 
etwaige Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern erkennen lassen 
(Hinter dem Titel der im Folgenden aufgezählten Unterlagen findet sich zum Teil in 
Kursivschrift eine allgemeinverständliche Erklärung des Titels bzw. des wesentlichen Inhalts): 

− Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Untersuchung der Auswirkungen 
auf umweltbezogene Schutzgüter; Beschreibung der Auswirkungen auf Natura 2000-
Gebiete und besonders geschützte Arten) 

− Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung (Untersuchung zu Beeinträchtigungen von Tier- 
und Pflanzenarten durch das Vorhaben) 

− Wasserrechtlicher Fachbeitrag (Bewertung des Vorhabens in Bezug auf die 
Bewirtschaftungsziele nach Wasserrahmenrichtlinie /WRRL) 

− Erläuterungen zum Wasserbedarf  
− Erläuterungen zur Geographie, Geologie und Hydrogeologie 
− Erläuterungen zur Grundwasserstandentwicklung und Grundwasserhydraulik 
− Erläuterungen zur Abgrenzung des Absenkungsbereichs als potentieller ökologischer 

Einflussbereich (Bereich, in dem die Grundwasserstände durch die Entnahme 
beeinflusst bzw. abgesenkt werden und sich somit Auswirkungen auf die dort 
anzutreffenden Lebewesen ergeben könnten) 

− Erläuterungen zur Grundwasserbilanz (Bilanzierung der Grundwasserzuflüsse [z.B. 
durch Niederschlag] gegenüber den Grundwasserabflüssen [z.B. Entnahmemengen])  

− Erläuterungen zur Überprüfung konkurrierender Nutzungen (Wasserechte Dritter; 
Schutzgüter) 

− Erläuterungen zur Brunnenanlage, Aufbereitung und den Entsorgungswegen 

Für den Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung, hilfsweise einer gehobenen 
Erlaubnis bzw. Erlaubnis, sowie die dazugehörigen Antragsunterlagen (Pläne, Zeichnungen 
und Erläuterungen), aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, ist gemäß 
§ 106 Abs. 1 S. 2 Landeswassergesetz NRW (LWG) in Verbindung mit § 73 Abs. 3 bis 5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) und den §§ 18 Abs. 1 S. 3, 19 und 21 
UVPG für die Dauer eines Monats eine Auslegung zur Einsichtnahme in den Gemeinden, in 
denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, vorgeschrieben. 

http://www.uvp-verbund.de/
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Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen beschränkten 
Zugänglichkeit der Rathäuser für die Öffentlichkeit kann eine solche Einsichtnahme-
möglichkeit nicht im üblichen Umfang gewährleistet werden. Gemäß § 3 Abs. 1 des 
Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) ersetze ich deshalb die vorgesehene Auslegung 
durch eine Internetveröffentlichung.  

In der Zeit vom 25.04.2022 bis einschließlich zum 24.05.2022 werden der Antrag und die 
zugehörigen Unterlagen sowie diese Bekanntmachung auf folgender Internetseite der 
Bezirksregierung Köln zugänglich gemacht: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html 

Während des Zeitraums der Internetveröffentlichung besteht als zusätzliches 
Informationsangebot im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die Möglichkeit, im Zeitraum 
vom 25.04.2022 bis einschließlich zum 24.05.2022 während der Dienststunden bei den 
Stadtverwaltungen Köln und Leverkusen Einsicht in den Antrag und die zugehörigen 
Unterlagen zu nehmen.  

Dies ist pandemiebedingt nur nach vorheriger individueller Terminabstimmung bei der 

− Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, E-Mail: 572-IWA@stadt-koeln.de oder unter den Telefonnummern 
0221 221-23782 bzw. -34935  

und 

− Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt, Quettingerstr. 220, 51381 Leverkusen, 
2. Etage, Raum 219, unter der E-Mail: 32@stadt.leverkusen.de oder unter der 
Telefonnummer: 0214 406-3215, Fr. Marschollek, 

insbesondere per Telefon, über die jeweiligen E-Mailadressen oder Postanschriften möglich. 

Besucherinnen und Besucher sind angehalten, bei einem solchen persönlichen Termin die 
jeweils geltenden Regelungen zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 zu beachten. 

Maßgeblich ist der Inhalt des in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 
veröffentlichten Bewilligungs- bzw. Erlaubnisantrages mit den dazugehörigen Unterlagen. 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 21 UVPG bis 
spätestens einen Monat nach dem Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich 
24.06.2022, schriftlich bei 
der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
der Stadt Leverkusen, Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz 1, 51373 Leverkusen, oder 
der Bezirksregierung Köln, 50606 Köln, Einwendungen erheben. Die Einwendungen sind 
jeweils mit vollständigem Namen und der vollen leserlichen Anschrift an die jeweilige 
Kommune oder die Bezirksregierung Köln zu richten. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/index.html
mailto:572-IWA@stadt-koeln.de
mailto:32@stadt.leverkusen.de
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Pandemiebedingt ist die Entgegennahme von Einwendungen zur Niederschrift bei den 
Stadtverwaltungen Köln und Leverkusen und bei der Bezirksregierung Köln ggf. nicht bzw. 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Ich schließe deshalb gemäß § 4 Abs. 1 
PlanSiG die grundsätzliche Möglichkeit zur Abgabe von Einwendungen zur Niederschrift aus. 
Es besteht stattdessen gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG ergänzend die Möglichkeit, innerhalb der 
genannten Frist Einwendungen generell auch als elektronische Erklärung per E-Mail unter 
der E-Mail-Adresse Einwendungen54@bezreg-koeln.nrw.de abzugeben. Daneben kann 
innerhalb der genannten Frist zusätzlich – je nach aktueller Pandemie-Situation – 
möglicherweise auch eine Erhebung von Einwendungen zur Niederschrift nach individueller 
Terminabstimmung möglich sein. Bitte erfragen Sie dies bei der Stadt Köln oder der Stadt 
Leverkusen unter den o.g. Kontaktdaten bzw. bei der Bezirksregierung Köln unter 
0221/147-3479. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für dieses Verwaltungsverfahren gemäß § 73 Abs. 4 
Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entscheidungen nach 
§ 74 VwVfG NRW einzulegen, können innerhalb der vorgenannten Frist, d.h. bis 24.06.2022, 
gemäß § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben. Aus 
der Einwendung bzw. Stellungnahme sollten zumindest der geltend gemachte Belang und 
die Art der Beeinträchtigung hervorgehen. Sie sollte unterschrieben und mit einem lesbaren 
Namen und Anschrift versehen sein.  

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden der Currenta GmbH & Co.OHG sowie – 
soweit erforderlich – weiteren Fachbehörden bekannt gegeben. Auf Verlangen der 
Einwenderin bzw. des Einwenders wird deren bzw. dessen Name und Anschrift unkenntlich 
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen 
erforderlich sind.  

Sollten gegen das Vorhaben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Einwendungen 
erhoben werden bzw. Stellungnahmen von Fachbehörden oder von Vereinigungen gemäß 
§ 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW eingehen, so wären diese mit der Antragstellerin, den 
Behörden und Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben (Verfahrensbeteiligte), mündlich zu verhandeln.  

Den Termin der mündlichen Verhandlung und in welcher ggf. durch die Regelungen des 
PlanSiG modifizierten Form die mündliche Verhandlung durchgeführt wird, werde ich 
rechtzeitig – mindestens eine Woche vorher – ortsüblich bekannt machen. 

Der Träger des Vorhabens (Antragstellerin), die Behörden und diejenigen, die Einwendungen 
erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, werden zur mündlichen Verhandlung 
benachrichtigt. Sind außer der Ladung des Verfahrensbeteiligten mehr als 50 Ladungen 
vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Ebenso 
kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

mailto:Einwendungen54@bezreg-koeln.nrw.de
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Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet. 

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf 
der Internetveröffentlichung bei der für das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln 
angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsfrist 
von dem Zeitpunkt der Übermittlung angeforderter Informationen bzw. der Beantwortung 
gestellter Fragen unberührt bleibt. 

Köln, den 22.03.2022 

Im Auftrag 
gez.: Hülsen 


	BEKANNTMACHUNG Wasserrechtliches Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren gem. §§ 8 ff. WHG für die Entnahme von Grundwasser durch die Currenta GmbH & Co.OHG für den Werksbereich des Chemparks Leverkusen - Az.: 54.1-1.2-(12.0) -12 Hü
	Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens
	Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen beschränkten Zugänglichkeit der Rathäuser
	Entgegennahme von Einwendungen zur Niederschrift
	Kosten, die durch Einsichtnahme



